
Bodenrichiwerte zuni 01.01.2026

Zonen Nr. Genieinde 6ezeiehnung BRW.
2026

WGFZ 2025 Ersch1ie
Oung

A der
Nuizung

Benierkung

22301010

_______

Grafing b.München

_______________

Grafing-Stadi W

__________________________________

050

-

ebf. V4 Gesondeer Riohtnie gilifUr die 1, Bauzeile an der
ünchener Sir. big Abzw. Kirchenstr., Glonner Sir.

Aibfinger Sir., Rofter Sir. bis Kreisverkehr Osunitahrung
mit 1000 /rr

22001040 Grafing bMünchen Grafing-S1ad1G 380
________ ________

ebf.
__________

G GewerbeohneWohnenimO
22002030 Grafing b.MOnchen Grang lnnenstadt t300 ebf. tvi Mischnutzung, kerngebietsühn0the Bebauung
22003010

_______

Grafing bMUnchen
_______________

Grafing-Bahnhof 1!

_______________________________

1.000
________

ebf, \W Gesondeer Richte gilt für die 1. Bauzeile an der
HauptstriEcke Ebersberger Str. mit 150�/ni2

22003040 Grafing b,MOnchen Graftng-Bahnhof G
-

310
_______ _______

ebf.
_________

G Gewerbe oneWohnen ni O
22005010 Grafing b,München Nefteikofen 1 700 ebf.
22005040 Grafing b,MUnchen Nettoikofen G 310 ebf. G Gewerbe ohee Vohnen rn O
22006040 Grafing bMünchen Gewerbegebiet Schamrnach 250 ebf. G Geerbegebiet

22007010 Grafing bMünchen StrauBdnrf-Nord V4 700 ebf.
22007040 Grafing bMünchen StrauSdoni-Nord G 310 ebi. G Gemerbe ohne 1Nohnen rn O
22009010 Grafing b.München Oberekofen V 650 ebf, W

22009040 Grafing bMünchen Oberelkofen G 310 ebi. C Gewerbe ohne ohnen rn O
22011010 Grafing b,Münchan Eisendo\ o ebf,

22011040 Grafing b,MUnchen Eisendo C
-

310 ebf, C Cewerbe ohne Wobnen ni

22012010 Grafing b,M0nchen Dichau W 800 ebf. W

22012340 Grafing b,MOnchen Bichau C 310 ebf. C Gewerbe ohna Wohnen ni Ott
22013040 Grating b,MUnchen Gewerbegebiet Haidling hG 400 ebf. C hbherwettiges Gewerbe, fakfsches Kerngebie1
22014010

_______

Grating b.MOnchen
_______________

Schaniniach W 800
________

ebf, W Gesondetter Hichtwett gilt fUre 1. Bauzeile an der Balm
niil600 �/m2

22014040 Grating bMUnchen
_______________________________

Schammach C 310
_______

_______

ebf.
_________

C Gewerbe ohne Wohnen rn Ott
22015010 Grating b,München WieshaniW 700 ebf,

22015040 Grafing b.MUnchen WiesharnG 310
______

ebf.
________

G
________________________________

GewerbeohneWohnenimOfl
22018010 Grating b,München Unterelkofen 'N 650 ebf. 'N
22318340 Grafing b,MOnchen Unterelkofen G 310 ebf. C Gewerbe ohne Wohnen ml Ott
22319013 Grating b,MOnclien StrauBdod-SOd 'N 800 ebf, 'N
22019040 Grating b,lvlOnchen Straul3dott-SUd 0 310 ebf. C Gewerbe chee 'Nohnen mm Ott
22020010 Grating b.München Neudichau IN 750 ebi. W

22020040 Grating bMünchen Neudichau C 0 ebf. C Gewerbe ohee 'Noheen rn Ott
22021010 Grating bMOnchen EngerlohIN 0 ebf. 'N
22021040 Grating b,München EngeohG 310 ebf, C GewerbeohneohnenimOfl
22322340 Grating b Munchen Gewerbegebret nordi Munchener Sb hG 400 ebf

-

S hoherwettiges Gewerbe
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Bodenrichtwee zuni 01.01.2026

Zonen Nr, Geende Bezeichnung BRW
2026
�lrn2

WGFZ 2026 ErscIie¯
uhg

Art de',
Nutzuiq

Bensrkung

220990111 Grafing b,MOnchen Vohnen irn Au6enbereich 6110 0,50 oe
221199040 Grafing b,MUnchen Geerbe rn AuBenbereich 230 oe, G Gernerbe ohne Nohnen ni AuBenbereich
22099061 Grafing b,Mnchen Ackerland Geneindebereich 19 A Zone S
22099062 Grafing bünchen GrSnland Gerneindebereich 12 GB ZoneS
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Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
im Bereich des Landkreises Ebersberg

Erläuterungen zu den Richtwerten zum O1.0t2026 ______I

Ailgemeine Informationen:

(1) Die Bodenrichtwerte werderi nach § 196 BauGBund ab 01 .01 .2022 nach den § 13 bis 17 der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) durch den Gutachterausschuss fur Grundstucke im
Bereich des Landkreises Ebersberg ermittelt.
Bisher erfolgte dies zum Ende eines jeden Jahres mit gerader Jahreszahl gem. § 12 derVerordnung
Uber die Gutachterausschusse die Kaufpreissammlungen und die Bodenrichtwerte nach dem Bauge-
setzbuch (Gutacbterausschussverordnung - BayGaV).
Ausnahmsweise können auch zu anderen Stichtagen Bodenrichtwerte ermittelt werden. So wurden
fur die Erbschafts- und Schenkungssteuer Bodenrichtwerte zum 01.01 .1996 ermittelt, die entspre-
chend den Vorgaben der FinanzbehOrden für Erbfälle und Schenkungen, die bis zum 31.12.2006 em -
¯getreten sind, gelten. Ab 01.01.2007 gelten auch für diese Berechnungen die aktuellen Richtwerte.
Aufgrund der Festlegung des Hauptfeststellungszeitpunktes der Finanzbehörden auf den 01.01.2022
wurden die Richtwerte abweichend vom Zwei-Jahres-Rhythmus zum 01.01.2022 erneut festgestellt,
Die Bodenrichtwerte sind nunmehr gem. § 196 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu Beginn jedes
zweiten Kalenderjahres zu ermittein, wenn nicht eine haufigere Ermittlung bestinmt 1st.

(2) GemäI § 193 Abs. 5 I. V. mit § 196 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Gutachterausschuss für
Gruridstuckswerte für den Bereich des Landkreises Ebersberg die Bodenrichtwerte nach den Bestim-
mungen des Baugesetzbuches, der Gutachterausschussverordnung vom 05.04.2005 (GVBI 2005, S.
88), zuletzt gendert am 26.03.2019 (GVBI S. 98), und den Bestimrnungen der 13 bis 17 der Im-
mobilienwertermittlungsverordnung (InmoWertV) i. V. m. den Anwendungshinweisen der ImmoWertV
(Immo'WertA) zum Stichtag 01.01.2026 ermitteft. Bei der Ermittlung wurden die Verkaufsfälle des
Jahres 2024 und 2025 herangezogen.

(3) Grundlage für die Erniittung der Bodenrichtwerte 1st die bel der Geschäftsstelle des Gutacbteraus-

schusses gem. § 195 BauGB gefuhrte Kaufpreissammlurig.

(4) Der Bodenrichtwert 1st der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstu-
cken, für die rn Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er 1st bezogen auf
den Quadratmeter GrundstUcksfläche eines Grundstucks. Bodenrichtwerte werden für baureifes und
bebautes Land, gegebenenfalls auch für Rohbauland und Bauerwartungsland sowie für landwirt-
schaftlich genutzte Flchen abgeleitet. Für sonstige Ffchen kOnnen bel Bedarf weitere Bodenricht-
werte ermittelt werden. Bodenrichtwerte haben keirie bindende Wirkung.

(5) Vom Gutachterausschuss im Bereich des Landkreises Ebersberg werden derzeit keine Bodenricht-
werte für Rohbauland, Bauerwartungsland sowie Gemeinbedarfsflächen ernittelt.

(6) Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben
wUrde, wern die GrundstUcke uribebaut wären.
Eigene Richtwerte für bebaute Grundstücke können nicht festgesteHt werden, da rn Gutachteraus-

schuss der Gebaudewertanteil am Gesamtkaufpreis nicht ermitteit werden kann. Konnte aus den Ver-
tragen mit Bebauung entnommen werden, dass der Altbestand abgetragen werden soil, wurden die
Vertrge als unbebaute Grundstucke eingestuft und der Kaufpreis durch zu erwartende Abbruchkos-

ten berichtigt.
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(7) Abweichungen eines einzenen Grundstucks von dem BodenrichtwertgrundstUck in den wertbeein-
flussenden Merkmalen und Unstnden - wie Erschliellungszustand, spezieUe Lage, Art und MaR der
baulichen Nutzung, Iandwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstucksgestalt - be-

wirken in der Regel eritsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenrichtwert.
Bei Bedarf können Antragsberechtigte nach § 193 BauGB em Gutachten des Gutachterausschusses
für Grundstuckswerte über den Verkehrswert beantragen.

(8) Dem Richtwert 1st elne Nlutzungsart zLgewiesen. Hierbel handelt es sich urn die vorherrschende Nut-
zung. Seit 2018 werden deckungsgleiche Zonen zusatzUch zur vorherrschenden Nutzung mit einem
Gewerbewert ausgewiesen. Dieser Richtwert gilt ausschlieRlich für Gewerbe ohne Wohnen, dessen
GrundstUck baurechtlich keiner anderen Nutzung zugefuhrt werden kann.

Andere Nutzungen, die dem Richtwert nicht entsprechen, konnen in dem entsprechenden Richtwert-
gebiet vorhanden sein.
lnsbesondere beinhalten die Richtwertzonen teitweise Geneinbedarfsflächen. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass der Richtwert nicht für Gemeinbedarfsflaehen gultig ist, da dieser Wert yam Richtwert
abweichen kann,
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass in den Zonen der Gewerbegebiete teliweise Logistikunter-
nehmen mit enthalten sind, für die keine eigenen Richtwerte bzw. Richtwertzonen gebildet werden
konnten (z.B. groRflächiger Einzelhandel, Sondergebiete).

Für Geschosswohnungsbau in Bereich der Richtwertzonen konnte aufgrund der geringen Daten-
menge këin eigener Richtwert gebildet werden. in Einzelfall st eine sachverstandige Wurdigung var-
zunehmen, var allem im Hinblick auf einen moglichen Einfluss der wGFZ.

(9) Für lärmbelastete Lagen in der 1. Bauzeile an der Bahn. bzw. an stark frequentierten StraRen wurden
eigene Richtwerte ermitte]t.

In diesern Zusamnienhang wird darauf hingewiesen, dass em in unniittelbar hinter der 1. Bauzeile
liegendes Objekt yam Richiwert für Wohnbauf!ächen in nichtbelasteten Lagen abweichen kann. Es
wurde jedoch festgestellt, dass diese Objekte den Richtwert für die 1 Bauzeile in Iärmbelasteten La-

gen Ubersteigen.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei Grundstucken die unmitte[bar an der Bahnstrecke MUn-
chen-Rosenheim liegen und für die kein elgener Richtwert ermittelt wurde, em Abzug von 20 % bis 25
% vom Richiwert angenommen werden kann.

(10) Bei der Errnittlung von Richtwerten bleiben Vertrage, die im sag. Emnheimischenmodell geschlossen
wurden, auRer Betraobt. Die hier gezahlten - meist deutlich unter den Ublichen Marktpreis liegenden
- Kaufpreise kOnnen nicht dem gewohnlichen Grundstucksverkehr zugeordnet werden.

(11) Aufgrund dergesetzlichen Forderung, flchendeckende Bodenrichtwerte zu ermitteln, wurden Richt-
werte für bebaute und bebaubare Grundstucke festge(egt, die über kein uneingeschränktes Baurecht
nach § 34 BauGB (sog. Innenbereiche) oder Bebauungspian verfügen. Diese wurden in elner Zone
mit der Bezeichnung ,,Wohnen bzw. Gewerbe im AuBenbereich" zusammengefasst und gelten iris-

besondere für Gehöfte, Weller und Siedlungen im AuRenbereich, die der baurechtlichen Zulässigkeit
nach § 35 BauGB unterliegen. MaRgebend 1st die planungsrechtliche Situation zum Feststellungszeit-
punkt. Dieser Zone innerhalb elner Gemeinde wurde jeweils em Richtwert für Wohnen und für Ge-
werbe zugewiesen.

(12) Die Bcdenrichtwerte werden grundsàtzlich altiastenfrel ausgewiesen.

(13) Die Bodenrichtwerte berucksichtigen die flchenhaften Auswirkurigen des Denkmalschutzes (z.B. En-
sembles in historischen Aitstadten), nicht aber das Merkmal Denkmalschutz eines. EinzelgrundstUcks.
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(14) AnsprUche gegenuber den Trägern der Bauleitpanung, den Baugenehmigungs- oder den Landwirt-
schaftsbehOrden können weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzo-
nen bel zonalen Bodenrichtwerten noch aus den sie beschreibenden Attributen abgeleitet werden.

(15) Den Bodenrichtwerten wurde eirie wGFZ (wertrelevante Geschossf]ächenzahl) beigegeben, soweit
dies als wertrelevant erachtet wurde. In Gebieten, in denen clurch statistische Untersuchungen kein
signifikanter Werteinfluss durch das Ma1 der baulichen Nutzung festgesteUt werden konnte, wurden
die Richtwerte ohne Angabe amer wGFZ ausgewieseri. Eine Auswertung der Kaufvertrageder Ietzteri
Jahre zeigt, dass typische WohnbaugruridstQcke im Schnitt eirie FIche von etwa 300 in2 bis Ca. 700
m2 aufweisen. Grundstucke ihnerhalb dieses Bereichs erfordern i. d. R. keine Anpassung des Boden-
richtwertes. In exkusiven Lagen 1st gegebenenfalls von einem grö1eren Baulandumgriff auszugehen.
Die Bodenrichtwerte Wohnen im AuIenbereich" wurden i.d. R. mit einer wGFZ von 0,5 ausgewiesen.
Die wGFZ dient a[Ieinezur Abgrenzung Wohnbautand zu anderen Nutzungen. Eine Wertrelevanz
kann nicht untersteilt werden.

Wohnflächen im. Dachgeschoss wurden bei der Berechnung you berucksichtugt, soweit sie kaum
Dachschrägen aufweisen (i.d.R. Vollgeschosse im Sinne des § 20 Baunutzungsverordnung
(BauNVO)). Die übrigen ausgebauten oder ausbaufahigen Dachgeschosse wurden mit elner Fläche
von 75 % der Grundfläche beriJcksichtigt. Andere Flächen bleiben unberOcksichtigt.

Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises Ebersberg hat bisher keine eigenen Urn -

rechnungskoeffizienten für die wGFZ ermittelt, auch nicht für die Umrechnung der GrundstOcksgro -

en bzw. Grundstücksflächen entspr. Anlage 1 und 2 der ehem. Vergleichswertrichtlinie.Hilfsweise
werden derzeit noch die Umrechnungskoeffizienten (wGFZ : wGFZ) nach der ehemaligen Anlage 11
der Wertermittiungsrichtlinien 2006 (gUltig bis 30.03.2014) herangezogen, die sich in der Betrachtung
für den Landkreis als am ehesten anwendbar erwiesen hatten.

WGFZ Umrechnung WGFZ Umrechnunç WGFZ Umrechnung

0,4 0,66 1,1 105 1,8 1,36
0,5 072 1,2 110 1,9 1,41
0,6 0,78

_____

1,3 114 2,0 1,45
0,7 0,84

____

1,4 1,19 2,1 1,49
0,8 0,90 1,5 124 2,2

--

1,53
0,9 095 1,6 1,28 2,3 1.57
1,0 1,00 1,7

____

1,32 2,4 1,61

Bet'spiel
Bodenrichtwert
VergleichsgrundstUck
U mrechnu ng
U mrechnu rig

BRWerrechnet =

2.200,00 �/m2 bei WGFZ 0,5
0,4 WGFZ
0,72 bei WGFZ 0,5
0,66 bel WGFZ 0,4
(2.200 �/m2 x 0,66) 0,72
= rd2.017�/m2

Elne Umrechnung der wGFZ istjedoch nur innerhaib enger Grenzen sinnvoll. Eine Umrechnung auf
unter 0,4 bzw. 1,0 wird als nicht niehr sachgerecht gesehen. Hier wird neben der rechnerischen Urn -

wandlung eine individuefle Beurteilung für sinnvo!I erachtet.

Richtwerte, denen eine niedrigere GFZ als 0,4 zugewiesen wurde, sind ausschliellllch in Zoner vor-
handen, in denen der Bebauungsplan eine niedrigere GFZ festsetzt. Eine Umrechnung nach o.g. Ta-

belle derWertR erfolg± nicht.

Faktoren im Zusamnienhang nit der Erbschafts- und Schenkurigssteuer ergeben sich auch aus den
Erbschaftssteuerrichtlinien 2019 i.V.m. § 179 Bewertungsgesetz (H B 179.2 -Abweichende Ge-
schossfIchenzahI -).

(16) Die ermitteJten Richtwerte enthalten die Erschliet3ungsbeitrage nach den Baugesetzbuch, sowie die
Anschlusskosten und Beitrage nach Art. 5 des Komrnunalabgabengesetzes (z.B. Wasser, Kanal),
wobei jedoch Endabrechnungen nicht berucksichtigt wurden. Es wird von elner ,,offenen Bauweise"
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nach § 22 Abs. 1 Baunutzungsverordnung ausgegangen.

(17) Für die Iandwirtschaft1ichen Grundstücke wurden Richtwerte für Ackerland und Grunland ermittelt.
Aufgrund der Anzahl der Kaufpreise konnten insgesant 4 Zoneri mit ähnlichem Kaufpreisverhalten
festgestellt werden, Die Feststellung des Richtwertes basiert auf der Auswërtung aller Kaufvertrage
innerhalb der Zonen.

Die iandwirtschaftlichen Richtwerten wurden ohne Angabe einerAckerzahl bzw. GrUnlandzahl (Er-
tragsmesszahl je ar = EMZ/ar) beschlosseri. Bel Auswertungen konnte nur eine sehr geringe Abhän-
gigkeit der Bodengüte festgesteHt warden. Nach § 16 Abs. 2 Satz 2 ImmoWertV ist eine Angabe der
BodengUte nur erforderlich, wenn these wertbeeinflussend ist. Die KauffIIe der Jahre 2024/25 von
Acker wiesen eine Ackerzahl von 37 bis 55, während die Verkäufe von Grunland mit einer Grünland-
zahi von 24 bis 52 ausgewertet wurden.

Definition Landwirtschaft
Bei den Landwirtschaftsflachen im Aulenbereich handelt es sich urn Kulturboden, auf dem ertweder
Ackerbau betrieben werden kann oder der als GrUnland zur Verfugung steht.

Ackeriand
Als Ackerland bezeichnet man tandwirtschaftlich genutzten Boden, der mit unterschiedlichen Pflan-
zenkulturen (FeldfrUchten) bestellt und regeFmafig mit Ackergeraten (z.B. zum FflUgen) bearbeitet
wird. Es handelt sich urn Flâchen. auf denen Getreide, Hülsenfrüchte, Hackfrüchte, Olsaater, Han -

delsgewâchse und Futterpflanzen angebaut werden.
Gru riland
GrQnland sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen (iberwiegend Gräser und/oder krautige
(nicht verholzende) Pf!anzen angebaut werden. Es handelt sich urn Grasflächen, die mehrmals rn
Jahr gemaht oder beweidet werden.

(18) Für Waldflächen wurden keine Richtwerte festgestellt.

Anhaltswert für Waldflächen des Landkreises Ebersberg zum 01.01 .2026, ermittelt aus der Kaufpreis-
samrru1ung 2024 und 2025 in �/m2:
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Gemélnde von - bIs Mltteiwert Anzahder Kauffäll.
Anzinçj * 0
A1Mrng

_______________

5,00 - 6,50 5,50 5
Balem 5.20 - 9.10 7.60 5
Bwck 1
Ebersberg

______________

2.50 - 7.00
_____

5.00 4
Eqmátinq 2
Ernmerinc

____________________ _______

* 0
ForstlnninQ

____________________

* 0
Frauenneuharting

_____________________

1
Glonn

_____________________ _______

2
Grafrngb.Muncben

____________________ _______

2
Hohenlinde

__________________ ______

2
KircJiseoi

____________________

_______

.
0

Marict Schwabn
___________________

0
Msach

____________________

6.80 - 9.50
_______

7,70 a
Oberpfrarnmem I
Pliening

__________________

______

* 0
Poiriq

______________________

0
Sternhoring

___________________

4.90 - 8.30
_______

6.60 4
Vtërstetten .

* 2
Zorneding t 0
Nrdkher Lahdkreis
(Genekten 1-IobehndeWund Vatersféttn)

____________________

5.00 - 10.00 7.50 4
Sudlcher Landkreis
(Geniindn AIMM, Baiem, Bnsck. Ebersbg. Egnaing,
Frauenréuharting Gtonn, Grafing, Moosact.
Oberpftarmern Steinhoiing) 2.50 - 9.50 6.50 30
Landkrels Gésamt 2,50 - 100O 6,60 34

*Keirle Verkäufe bzw. weniger ls 3 Verkäufe
Berucksichtigt sind alle Verkäufe ab elner F!äche von 1.500 rn2 im gewohn lichen Geschäftsverkehr.
Eine Auflistung pro Gemeinde ist aufgrund der geringen Datenmenge nur zum Tell mög[ich.

Anhaltswerte stellen keine Richtwerte dar. Es 1st lediglich die Spanne der bezahlten Kaufpreise auf-
gelistet und der arithmetische Mitteiwert errechnet, ohne die Vertrage näher auszuwerten.

Hinweis:
Die Kaufpreise basieren auf Waldgrundstucken mit Bestockung. Bel der Bestockung kann es sich urn
Jungholz bis zu hiebreifem Holz handein.

Das Bayerische Landesamt für Steuern weist auf die Vereinfachungsregelung zur Kaufpreisaufteilung
bei Verau1erung von Forstflächen hin. Hierbei wird em Anteil von 40 % für Grund und Boden uncl 60
% für das aufstehende Holz angesetzt (Bayerisches Landesamt für Steuern, Schreiben vom
22.05.2018, Aktenzeichen: S 2232.1.1-2/21 St35).

Eine Untersuchung von Herrn Armin Offer (Landesbetrieb Hesser'iForst) hatte 2018 einen Bodenwer-
tantel! von 35 % des Kaufpreises ergeben (veröfferitlicht in GrundstUckswert und GrundstUcksmarkt -
GUG-4, 2018).

Da Bodenrichtwerte ohne Bestockung ausgewiesen werden müssen, hat der Gutachterausschuss
aufgrund der geringen Datenlage davon abgesehen, einen Richtwert zu bilcien.

Information zurn GrundstUcksm arktbericht

Der Grundstucksmarktbericht erhlt Angaben zu den Unsätzen, die sich aus der Kaufpreissammlung erge-

ben und Informationen uber die Entwicklung des Verkaufsmarktes. Die Marktberichte konnen bel der Ge-
schftsstelle des Gutachterausschusses gegen eine Gebuhr besteilt oder im Internet unter www. boris-bay-
ern.de kostenptlichtig abgerufen werden.
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ErlauterunQeri zu den weiteren Anqaben der Richtwerte

ebf. = ershIie1!ungsbeitragsfrei (mit ErschIieungskosten nach BauGB und BerUcksichtigung der
Herstellungsbeitrge für Wasser und Kanal, ggf. konnte die Endabrechnung nicht berucksich-
tigt werden)

oe. = ortsubtich erschlossen = ohne Kanalanschluss
ebpf. erschIieIungsbeitragspflichflg (ohrie Erschlieungskosten nach BauGB und BerQcksichtigung

der Herstellungsbeitràge für Wasser und Kanal)
W Wohngebiet
M = gemischte Bauflächen (Dorfgebiet oder Mischgebiet)
GR Grunand
A = Ackerland
G = Gewerbegebiet
GE Gewerbe
SO Sondergebiet
hG = hoherwertiges Gewerbe
WG FZ wertrelevante GeschossfIchenzahI

Information zu den Ancjaben in der Richtwertkarte 2026:

Beispiel: 11001010
1200W 0,6

I Nummer I
_____________ Richtwertzone

I11 J NuUngs

010
200 WO,6___) I ii

Rlchtwert

i Euro/ni2 I I Nutzungsart

Zur Ersteilung der Richtwertkarten wurden Angaben aus den Karten des Amtes für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung verwendet.
Die Vervielfaltigung des Kartenmaterials ist nicht gestattet.

Die Bodenrichtwerte sind urheberrechtlich geschutt. Die Vervielfältigung sowie Einspeisung in ei -
gene Datenbanksysteme und Veröffentlichung 1st nur mit Ertaubnis des Herausgebers gestattet.

© Gutachterausschuss im Bereich des Landkreises Ebersberg
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Weitere Hinweise

Die Bodenrichtwerte wurden in den Sitzungen des Gutachterausschusses vom 03.03.2026 (Richt-
werte für Iandwirtschaffliche GrundstOcke sowie Anhaltswerte für Forst) und am 05.05.2026 und
12.05.2026 (Richtwerte für Wohnen und Gewerbe) beschlossen.
Die zum Stichtag OIMI.2026 festgesteilten Werte gelten ab 0t012O26.

Die Bodenrichtwerte werden in automatisierter Form auf der Grundlage der amtlichen Ge-
obasisdaten gefuhrt.
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